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21.
Überprüfungsausschuss

1. Generelle Bemerkungen zur Kontrolle

Die Aufgaben, die die Gemeinden zu erfüllen haben,
und damit die Budgetsummen, über die die Gemeinden
verfügen, werden immer größer. Damit wird auch die
Notwendigkeit nach einer entsprechenden Kontrolle
immer größer. Es braucht eine regelmäßige Überprü-
fung, der nicht nur die Rechnungsabschlüsse, sondern
die gesamte laufende Gebarung und Wirtschaftsführung
zu unterziehen sind. Durch diese Kontrolle kann die
dem einzelnen Funktionär zufallende Verantwortung
allerdings nicht geschmälert werden.

In den Gemeinden und Gemeindeverbänden fällt die
Aufgabe der internen Kontrolle dem Überprüfungsaus-
schuss zu. 

Die Tiroler Gemeindeordnung 2001 steckt in den
§§ 109 bis 112 den Rahmen für die Tätigkeit des Über-
prüfungsausschusses ab. Dieser Aufgabe kommt aber
aufgrund der Ausdehnung der Verwaltungsarbeit sowie
durch die in vielen Bereichen zunehmende Automation
immer größere Bedeutung zu. Die Anforderungen an
die Mitglieder eines Überprüfungsausschusses und an
ihr fachliches Können nehmen daher ebenfalls entspre-
chend zu. 

2. Einrichtung des Über-
prüfungsausschusses (§ 109)

(1) Der Gemeinderat hat aus seiner Mitte einen Über-
prüfungsausschuss zu bestellen. Der Bürgermeister, der
(die) Bürgermeister-Stellvertreter, sonstige zur Anord-
nung von Aus- und Einzahlungen Bevollmächtigte, der
Amtsleiter, der Finanzverwalter und Kassenbedienstete
dürfen dem Überprüfungsausschuss nicht angehören.

(2) Der Überprüfungsausschuss hat die Gebarung
der Gemeinde einschließlich ihrer wirtschaftlichen
Unternehmen auf ihre Gesetzmäßigkeit, Sparsamkeit,
Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit zu überprüfen.
Dem Überprüfungsausschuss und seinen Mitgliedern,
soweit diese einen Auftrag des Überprüfungsausschus-
ses vorweisen, sind alle für die Wahrnehmung seiner
Aufgaben erforderlichen Unterlagen vorzulegen und 
die entsprechenden Auskünfte zu erteilen. Mitglieder
des Überprüfungsausschusses sind vom Gemeinderat
abzuberufen, wenn sie ihren Aufgaben nicht hinrei-
chend nachkommen.

Beim Überprüfungsausschuss handelt es sich um
einen zwingend einzurichtenden Ausschuss der Ge-
meinde, dessen Aufgabenbereich gesetzlich geregelt
wird. Die Anzahl der Ausschussmitglieder wird durch
den Gemeinderat festgelegt; als Kollegialorgan muss der
Überprüfungsausschuss aus mindestens drei Mitglie-
dern bestehen. Der Gemeinderat kann auch ihm nicht
angehörende Personen, die über besondere Sachkennt-
nisse verfügen, als Mitglieder mit beratender Stimme
vorsehen.

Gemäß § 138 TGO 2001 hat bei Gemeindeverbänden
die Verbandsversammlung den Überprüfungsausschuss
zu wählen. Er besteht aus der in der Satzung festge-
setzten Anzahl, mindestens aber aus drei Mitgliedern.
Die Mitglieder des Überprüfungsausschusses müssen
Mitglieder des Gemeinderates einer verbandsangehö-
rigen Gemeinde sein. Ihre Amtsdauer beträgt sechs
Jahre. Für jedes Mitglied ist ein Ersatzmitglied zu
wählen.
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Wegen der Bedeutung der Aufgaben des Überprü-
fungsausschusses ist eine vorzeitige Abberufung von
untätigen oder nicht ausreichend qualifizierten Mitglie-
dern des Überprüfungsausschusses durch den Gemein-
derat (die Verbandsversammlung) möglich.

Der Überprüfungsausschuss tritt nach Einberufung
und unter dem Vorsitz und der Leitung des von ihm aus
seiner Mitte zu wählenden Obmannes oder dessen Stell-
vertreters nach Bedarf zusammen. Die Tätigkeit des
Überprüfungsausschusses als Kollegialorgan findet in
Sitzungen statt. Es ist nicht vorgesehen, dass einzelne
Mitglieder von sich aus tätig werden. Vielmehr sollte am
Anfang der Ablauf der Prüfung festgelegt werden. Es ist
durchaus denkbar, dass dann beispielsweise zwei Mit-
glieder die Kassen- und Belegprüfung vornehmen und
zwei weitere Mitglieder mit der Kontrolle eines be-
stimmten Sachgebietes (Bauvorhaben, Kreditmanage-
ment) betraut werden.

3. Art und Umfang der Prüfung

Der Überprüfungsausschuss hat nach der TGO 2001
die Kassenführung sowie die laufende Gebarung der
Gemeinde und ihrer wirtschaftlichen Unternehmen auf
ihre Gesetzmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit
und Zweckmäßigkeit zu überprüfen. Die Art der Über-
prüfung der Kassenführung wird im § 110 TGO 2001
eigens geregelt.

Zu diesen Aufgaben kommt noch die gemäß § 111
TGO 2001 vorgesehene Vorprüfung des Rechnungsab-
schlusses.

Es steht dem Überprüfungsausschuss grundsätzlich
frei, auf welche Art er seine Kontrollen durchführt. Man
kann unterscheiden zwischen:
• lückenloser und stichprobenweiser Prüfung,
• einmaliger und laufender Prüfung,
• formeller und materieller Prüfung oder einer,
• Prüfung im Vorhinein oder im Nachhinein.

Die lückenlose Prüfung besteht in der Erfassung al-
ler Vorgänge des zu prüfenden Sachgebietes. Als augen-
fälligstes Beispiel mag die in der TGO vorgesehene Kas-
senprüfung oder die Prüfung der Rechnungsabschlüsse
oder die Prüfung der Bilanzen der wirtschaftlichen
Unternehmungen der Gemeinde nach ihrer ziffern-
mäßigen und rechnerischen Richtigkeit dienen. Die
Kontrolle dieser Sachgebiete kann nur im Wege einer
lückenlosen Prüfung erfolgen.

Die stichprobenartige Prüfung wird sich auf die Prü-
fung einzelner Bereiche beschränken, von denen die
Prüfer annehmen, dass sie repräsentativ für das zu über-
prüfende Gebiet sind.

Zur einmaligen und zur laufenden Prüfung ist zu
sagen, dass Kassenprüfungen nach § 110 TGO 2001 so-
wohl laufend als auch einmalig, nämlich bei einem Wech-
sel in der Person des Finanzverwalters, durchzuführen
sind. Im Gesetz ist vorgeschrieben, dass mindestens in
jedem dritten Monat Kassenprüfungen vorgenommen
werden.

Die formelle Prüfung befasst sich in der Hauptsache
mit rein äußerlichen Vergleichen, z. B. mit der Über-
prüfung der ziffernmäßigen Richtigkeit der Übertra-
gungen aus Belegen in die Konten, der Überprüfung der
rechnerischen Richtigkeit und der Kontrolle, ob die ge-
setzlichen Vorschriften eingehalten wurden. Unregel-
mäßigkeiten können meist nur im Zuge von Formal-
prüfungen aufgedeckt werden (Beispiel: voneinander
abweichende Beträge auf dem Beleg und in der Buchhal-
tung, Fehler in der Durchlaufergebarung, Angabe von
Überstunden während der Freizeit usw.). 

Die materielle Prüfung befasst sich mit den kriti-
schen Fragen nach Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und
Zweckmäßigkeit verschiedener Ausgaben. 

Noch eine Bemerkung zur Kontrolle im Vorhinein
oder im Nachhinein. Im Rahmen der Tätigkeit des
Überprüfungsausschusses wird man meist von einer
Kontrolle im Nachhinein sprechen müssen, wobei die
Kontrolle bzw. deren Ergebnis an Aktualität verliert, je
weiter der überprüfte Bereich zurückliegt. Sinnvoller-
weise sollten Kontrollen einzelner Sachbereiche daher
möglichst parallel zur Prüfung der laufenden Gebarung
erfolgen.

Ein Gebiet, dem besonderes Augenmerk zu schen-
ken ist, ist das Bauwesen der Gemeinde. Dabei handelt
es sich um Prüfungen der Wirtschaftlichkeit und Ord-
nungsmäßigkeit der Bauvorhaben. Neben der Prüfung
der Art der Vergabe sollte der Überprüfungsausschuss
Vergleiche der Anbote, des Leistungsverzeichnisses und
der Rechnungen anstellen. Weiters sollte darauf geach-
tet werden, ob die Kosten- und Finanzierungspläne ent-
sprechen und immer wieder aktualisiert werden.

Auch die Darlehensstände sollten laufend überprüft
werden, insbesondere ob die Konditionen zeitgemäß
sind oder durch Verhandlungen mit den Geldinstituten
Verbesserungen erreicht werden können. Ebenso sollte
die Durchlaufergebarung einer Kontrolle insbesondere
hinsichtlich der bestehenden Salden unterzogen wer-
den.

Ein sehr umfangreiches Gebiet ist jenes der Erhebung
der Abgaben. Dieses erstreckt sich von der Überprü-
fung der Gebührenordnungen bis zur Ermittlung der
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Grundlagen (Bauakten, Erklärungen bei Selbstbemes-
sungsabgaben) und zur Feststellung, ob die Abgaben
richtig berechnet und vollständig sowie rechtzeitig vor-
geschrieben werden. Dabei soll auch die Vorgangsweise
beim Mahnwesen und die Entwicklung der Einnah-
menrückstände überprüft und eine Abstimmung der
Salden laut OP-Liste und Haushaltskonten vorgenom-
men werden.

Ein weiterer Bereich, der der Überprüfung unterzo-
gen werden sollte, ist das Personalwesen. Er reicht 
von der Kontrolle der Personalakten mit den Dienst-
verträgen und sonstigen Unterlagen zur Prüfung über
Einstufung und Zuerkennung von Zulagen, das Vor-
handensein von entsprechenden Gemeinderatsbe-
schlüssen, die Kontrolle von Reiserechnungen, Über-
stunden- und Urlaubsaufzeichnungen und schließlich
die Abwicklung der Lohnverrechnung.

4. Kassenprüfung (§ 110)

(1) Mindestens in jedem dritten Monat und bei je-
dem Wechsel in der Person des Bürgermeisters, des (der)
Bürgermeister-Stellvertreter(s) oder des Finanzverwal-
ters sind Kassenprüfungen vorzunehmen. Diese haben
sich auf die Hauptkasse mit den ihr angegliederten
Geldverwaltungsstellen und Nebenkassen sowie auf die
Sonderkassen der wirtschaftlichen Unternehmen und
der Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit zu er-
strecken. 

(2) Die Kassenprüfungen dienen der Prüfung der
Kassenbestände, Buchungen und Belege sowie der Prü-
fung der ordnungsgemäßen Führung. Mit der Bu-
chungs- und Belegeprüfung ist auch eine Überprüfung
der Einhaltung der Ansätze des Voranschlages zu ver-
binden. 

Die Kassenprüfung umfasst drei Abschnitte:
a) die Überprüfung der Kassenbestände
b) die Überprüfung der Belege und die Übereinstim-

mung zwischen Belegen und Buchungen
c) die Prüfung, ob die Kasse im Übrigen ordnungs-

gemäß geführt wird.

Die Kassenprüfungen sind so durchzuführen, dass
jeweils der gesamte Zeitraum seit der vorherigen Kas-
senprüfung erfasst wird. Kassenprüfungen sollen unan-
gesagt vorgenommen werden, d. h., dass die Kassen-
führung über die beabsichtigte Kassenprüfung vorher
nicht verständigt werden sollte. 

Der Modus für die Abwicklung der Kassenprüfung
ist im § 19 GHV genau dargestellt. Es kann Folgendes
Verfahren empfohlen werden:

Zu beginnen ist mit der Kassenbestandsaufnahme.
Sie hat festzustellen, ob die in der Kasse verwahrten Bar-
geldbestände und die bei den verschiedenen Banken laut
Kontoauszügen bestehenden Guthaben mit den im
Journal (Tagebuch) ausgewiesenen Beständen überein-
stimmen.

Zuerst ist der Kassen-Ist-Bestand zu erfassen. Dazu
ist der Finanzverwalter bzw. Finanzverwalter bzw.
Kassier aufzufordern, die Kasse zu öffnen und das Bar-
geld vorzuzählen und durch Vorlage der Kontoauszüge
die Bankguthaben nachzuweisen. Zeigt sich bei der
Kassenbestandsaufnahme, dass Gemeindegelder noch
außerhalb der Kasse aufbewahrt werden (Handkassen,
Schreibtisch), so sind auch diese Bestände zu überprü-
fen. Außerdem sind sonstige Werte (Briefmarken,
Parkwertkarten udgl.) zu erfassen.

Danach ist ein Vergleich mit dem Kassen-Soll-Bestand
herzustellen. Um diesen feststellen zu können, ist vom
Finanzverwalter bzw. Kassier die Vorlage sämtlicher
Kassenbücher zu verlangen und im Tagebuch und im
Steuervorbuch der Stand der letzten Buchung bzw. Ein-
tragung zu kennzeichnen (durch Abstreichen oder
Unterstreichen). So ist man bei der nächsten Prüfung
besser in der Lage festzustellen, wo man zu beginnen hat.

Ergibt sich beim Vergleich des tatsächlichen Bestan-
des mit dem buchmäßigen Bestand keine Differenz,
kann zur Belegprüfung geschritten werden. Zeigen sich
jedoch Unstimmigkeiten, so ist deren Ursache aufzu-
klären. Dabei ist darauf zu achten, dass Differenzen zwi-
schen Soll- und Ist-Bestand auch davon herrühren kön-
nen, dass Einnahmen oder Ausgaben getätigt wurden,
die noch nicht in der Buchhaltung erfasst sind. Vor
Beginn der Kassenprüfung hat man sich daher nach dem
Stand der Buchhaltung zu erkundigen und sind unge-
buchte Belege ziffernmäßig zu erfassen. Lassen sich
trotzdem Differenzen nicht aufklären, so sind Kassen-
überschüsse bis zur Aufklärung als Verwahrgelder zu
buchen, unaufgeklärte Fehlbeträge vom Finanzverwal-
ter bzw. Kassier aber sofort zu ersetzen oder, wenn er
hierzu nicht in der Lage ist, als Vorschuss an den Fi-
nanzverwalter bzw. Kassier zu buchen. Das Ergebnis der
Kassenprüfung ist in einem Kassenbestandsausweis auf-
zunehmen.

Die manchmal festgestellte Vorgangsweise, dem Fi-
nanzverwalter bzw. Kassier bei festgestellten Fehl-
beträgen eine Frist zur Bereinigung zu erteilen, ist nicht
gedeckt.

Im Anschluss an die Kassenbestandsaufnahme ist 
die Buchungs- und Belegprüfung vorzunehmen. Sie
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hat festzustellen, ob die einzelnen Buchungen in den
Kassenbüchern ziffernmäßig richtig und vollständig
sind, ob sie ordnungsgemäß belegt sind und ob die End-
summen mit den im Kassenbestandsausweis aufge-
nommenen Summen übereinstimmen. Dazu ist die
Überprüfung der einzelnen Buchungen und der Kas-
senbelege sowie des Buchungsergebnisses notwendig.

Bei der Prüfung der einzelnen Buchungen ist darauf
zu achten, ob die geleisteten Einzahlungen und Aus-
gaben rechtzeitig, in voller Höhe und an der richtigen
Haushaltsstelle gebucht worden sind. Die Belegprüfung
ist so vorzunehmen, dass für einen bestimmten Zeit-
raum, Mindestausmaß ein Monat, sämtliche Buchungen
im Tagebuch an Hand der Belege (Zahlungsanordnung,
Einnahmeanordnungen, Rechnungen, Empfangsbestä-
tigungen, Datenträger der Bank usw.) kontrolliert und
mit den Aufzeichnungen im Sachbuch (Kontoblätter)
verglichen werden.

Bei diesem Vergleich ist zu achten auf:

1. Vollständigkeit der Annahme- und Ausgabeanord-
nungen. Diese dürfen nur vom Bürgermeister oder
einem von ihm schriftlich dazu Ermächtigten unterfer-
tigt sein. Keinesfalls ist der Finanzverwalter hierzu er-
mächtigt. Zahlungen an den Bürgermeister hat der
Vizebürgermeister anzuweisen (§ 105 Abs. 1 TGO);

2. ordnungsgemäße Fertigung der Einzahlungs- und
Empfangsbestätigungen und darauf, ob solche Bestäti-
gungen überhaupt für alle Buchungsfälle vorliegen. Im
bargeldlosen Verkehr sind die Gut- bzw. Lastschrift-
anzeigen der Banken zu überprüfen;

3. Übereinstimmung der Buchungen im Tagebuch
hinsichtlich Namen, Betrag, Einzahlungsgrund usw. mit
den Zahlungsanordnungen oder sonstigen Belegen so-
wie der Buchungen im Sachbuch.

Besonders zu überprüfen ist die Vorschuss- und Ver-
wahrgeldgebarung, ebenso Verrechnungen und Umbu-
chungen.

Zeigt sich im Zuge der Belegprüfung, dass einzelne
Buchungen nicht belegt werden können, weil die Belege
fehlen, so sind diese, wenn möglich, einzuholen. Gelingt
dies nicht und zeigen sich in der Buchführung noch
sonstige Mängel, dann wird sich die Prüfung ausdehnen
und man wird auch jene Abschnitte lückenlos kontrol-
lieren müssen, in denen die Unregelmäßigkeiten aufge-
taucht sind. 

Die Durchführung der Buchungs- und Belegprüfung
ist in den Unterlagen (Journal) durch einen Prüfvermerk
zu beurkunden.

Das Gesetz fordert weiters die Überprüfung nach
Einhaltung der Ansätze des Voranschlages. 

Ist die Buchungs- und Belegprüfung beendet, ist die
sonstige Ordnungsmäßigkeit der Kassenführung zu
überprüfen.

Unter sonstiger Ordnungsmäßigkeit ist zu verstehen,
dass:

a) die Einnahmen und Ausgaben zeitgerecht getätigt
werden,

b) die Einnahmenrückstände kein untragbares Aus-
maß annehmen,

c) Ermessensausgaben (Subventionen u. ä.) durch
Beschlüsse des Gemeinderates gedeckt sind,

d) die Aufbuchung der Belege laufend erfolgt,
e) Skonti und sonstige Zahlungserleichterungen gel-

tend gemacht werden,
f) der Bargeldbestand der Kasse so niedrig als mög-

lich gehalten wird,
g) Vorschüsse und Verwahrgelder rechtzeitig einge-

fordert bzw. abgeführt werden,
h) die äußere Kassensicherheit gegeben und die Kasse

ausreichend gegen Diebstahl versichert ist und letztlich,
i) die bei der vorhergegangenen Kassenprüfung fest-

gestellten Mängel behoben worden sind.

Nach dieser Kontrolle ist die Kassenprüfungsnie-
derschrift abzufassen, die zu enthalten hat:

Beginn und Ende der Prüfung, die Namen der Prüfer
und des Finanzverwalters sowie Umfang, Gang und Er-
gebnis der Prüfung. Vorgefundene Mängel sind ohne
Rücksicht auf die Person des Finanzverwalters sachlich
darzustellen. Diese Prüfungsberichte sind in vielen Fäl-
len die Grundlage für notwendige Änderungen und im
Falle von Ahndungen von Unregelmäßigkeiten dienen
sie als Beweismaterial. Pauschalfeststellungen oder Pau-
schalverdächtigungen haben in einem Prüfungsbericht
keinen Platz, denn alles, was als wesentlich zur Auf-
nahme in einen Prüfungsbericht erachtet wird, muss
belegbar und beweisbar sein. Persönliche Meinungen
eines Prüfungsorganes sind als solche zu kennzeichnen.

5. Vorprüfung 
des Rechnungsabschlusses (§ 111)

(1) Der Bürgermeister hat den Entwurf des Rech-
nungsabschlusses vor der Auflage zur allgemeinen Ein-
sichtnahme dem Überprüfungsausschuss zur Vorprü-
fung vorzulegen. 

(2) Die Vorprüfung des Rechnungsabschlusses dient
der Kontrolle der Einhaltung des Voranschlages und der
Aufklärung erheblicher Abweichungen, der Prüfung der
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sachlichen und rechnerischen Richtigkeit sowie der
Gesetzmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Einnah-
men und der Ausgaben. 

Bei der Überprüfung des Rechnungsabschlusses sind
insbesondere zu prüfen:

1. Die fristgerechte Erstellung des Rechnungsab-
schlusses. Fristgerecht ist der Rechnungsabschluss dann
erstellt, wenn der Gemeinderat nach vorheriger zwei-
wöchiger Auflagefrist darüber bis zum 31. März be-
schließen kann (§ 108 TGO 2001).

2. Die Übereinstimmung der im Rechnungsabschluss
ausgewiesenen Einnahmen- und Ausgabenbeträge mit
den Summen des Tagebuches bzw. den Summen auf 
den einzelnen Sachbuchblättern und den Summen in 
den Hebelisten, sofern über verschiedene Einnahmen
(Grundsteuer, Kommunalsteuer) solche Listen geführt
werden.

3. Die Überprüfung der Rücklagenstände mit den
Guthaben auf den entsprechenden Sparbüchern bzw. der
Schuldenstände mit den Darlehensresten laut Konto-
auszügen.

4. Einhaltung der Ansätze des Voranschlages, wobei
zu kontrollieren ist, ob für alle getätigten Überschrei-
tungen eine Bewilligung nach § 95 Abs. 4 TGO 2001
vorliegt.

5. Richtige und vollständige Ausfüllung der dem
Rechnungsabschluss anzuschließenden Aufstellungen.

6. Sachliche und rechnerische Richtigkeit des Rech-
nungsabschlusses.

7. Gesetzmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Ein-
nahmen und Ausgaben.

6. Berichte an den Gemeinderat (§ 112)

Die Ergebnisse der Kassenprüfungen und der Vor-
prüfungen des Rechnungsabschlusses sind jeweils in
einer Niederschrift festzuhalten. Dem Bürgermeister ist
Gelegenheit zu geben, sich innerhalb einer angemessen
festzusetzenden Frist zur Niederschrift zu äußern. Die
Niederschrift und die allfällige Stellungnahme des Bür-
germeisters sind dem Gemeinderat vorzulegen, der er-
forderlichenfalls die zur Behebung der festgestellten
Mängel notwendigen Anordnungen zu treffen hat. 

7. Hinweis auf gesetzliche Vorschriften

Ein Mitglied des Überprüfungsausschusses sollte auf
dem Gebiet des Rechnungswesens so beschlagen sein,
dass es insbesondere die Bestimmungen über die Ge-
meindewirtschaft und über den Gemeindehaushalt im
4. und 5. Abschnitt der TGO 2001 sowie die wesent-
lichen Inhalte der Gemeinde-Haushaltsverordnung
2001 beherrscht. Weitere nützliche Behelfe für Mitglie-
der des Überprüfungsausschusses sind in verschiedenen
Artikeln im Merkblatt für die Gemeinden Tirols und im
Internet auf der Plattform für Gemeindeanwendungen
enthalten.

Gemeinderevisor Gerhard Oberhofer

22.
Tiroler Gemeindeordnung 2001

Die Gemeindeverbände

Die Gemeinden einschließlich der Landeshauptstadt
Innsbruck können zur Besorgung einzelner Aufgaben
einen Gemeindeverband bilden.

Solche Aufgaben können Aufgaben der Hoheits-
verwaltung oder der Privatwirtschaftsverwaltung
sein. Aufgaben der Hoheitsverwaltung werden in Stan-
desamts- und Staatsbürgerschaftsverbänden, Aufgaben
der Privatwirtschaftsverwaltung in Alten- und Pflege-
heim-, Abwasser- und Abfallwirtschaftsverbänden
wahrgenommen.

Es kann sich um Aufgaben des eigenen Wirkungs-
bereiches oder des übertragenen Wirkungsbereiches
der Gemeinde handeln. Aufgaben des eigenen Wir-
kungsbereiches der Gemeinde werden in Alten- und
Pflegeheim-, Abwasser- und Abfallwirtschaftsverbän-

den, Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches der
Gemeinde in Standesamts- und Staatsbürgerschaftsver-
bänden wahrgenommen.

Die Gemeindeverbände sind Körperschaften öf-
fentlichen Rechts.

Als solche sind sie eine juristische Person des öf-
fentlichen Rechts, die, soweit es zur Besorgung ihrer
Aufgaben erforderlich ist, Trägerin von privatrecht-
lichen und öffentlich-rechtlichen Rechten und Pflich-
ten sein kann. Ein Gemeindeverband kann beispiels-
weise eine Liegenschaft erwerben, ein Gebäude mieten,
Dienstleistungen in Auftrag geben oder ein Darlehen
aufnehmen bzw. eine Baubewilligung erhalten. Insoweit
ist der Vergleich mit einer Gemeinde möglich.

Ein Gemeindeverband ist jedoch keine Gebietskör-
perschaft.
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Bildung von Gemeindeverbänden

Gemeindeverbände können entweder durch Gesetz
bzw. durch Verordnung im Grunde eines Gesetzes oder
durch Vereinbarungen gebildet werden.

Gemeindeverbände können durch Gesetz gebildet
werden. Beispiele dafür sind die Bezirkskrankenhaus-
Gemeindeverbände, der Gemeindeverband für die
Kranken- und Unfallfürsorge der Tiroler Gemeinde-
beamten, der Gemeindeverband für das Pensionsrecht
der Tiroler Gemeindebeamten und der Gemeindever-
band für Zuwendungen an ausgeschiedene Bürger-
meister.

Gemeindeverbände können durch eine Verordnung
im Grunde eines Bundesgesetzes gebildet werden. Bei-
spiele dafür sind die Standesamts- und Staatsbürger-
schaftsverbände.

Gemeindeverbände können durch Verordnung im
Grunde eines Landesgesetzes gebildet werden. Ein Bei-
spiel dafür sind die Sanitätssprengel.

Während das Organisationsstatut der durch Gesetz
gebildeten Gemeindeverbände in den maßgeblichen
Landesgesetzen selbst geregelt ist, wurde das Organisa-
tionsstatut der durch Verordnung im Grunde von Bun-
des- bzw. Landesgesetzen gebildeten Gemeindever-
bände in der Verordnung der Landesregierung über die
Satzung der Sanitätssprengel, der Standesamtsverbände
und der Staatsbürgerschaftsverbände, LGBl.Nr. 7/1987,
geregelt.

Die meisten Gemeindeverbände wurden und werden
durch Vereinbarungen gebildet.

Gemeinden können zur Besorgung einzelner Auf-
gaben des eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde
durch Vereinbarung mit anderen Gemeinden einen Ge-
meindeverband bilden, wenn dies bei einem Gemeinde-
verband, der Aufgaben der Hoheitsverwaltung besor-
gen soll, die Funktion der beteiligten Gemeinden als
Selbstverwaltungskörper nicht gefährdet bzw. bei einem
Gemeindeverband, der Aufgaben der Gemeinden als
Träger von Privatrechten besorgen soll, aus Gründen der
Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit oder Zweckmäßigkeit
im Interesse der beteiligten Gemeinden liegt.

Eine Vereinbarung über die Bildung eines Ge-
meindeverbandes hat die Namen der ihm angehören-
den Gemeinden, den Namen und den Sitz des Gemein-
deverbandes und die Bezeichnung seiner Aufgaben zu
enthalten, bedarf übereinstimmender Beschlüsse der
Gemeinderäte aller beteiligten Gemeinden und bedarf
schließlich der Genehmigung der Landesregierung
durch Verordnung.

Jede Änderung der Vereinbarung (Beitritt oder
Ausscheiden einer Gemeinde, Erweiterung der Aufga-
ben) bedarf ebenfalls übereinstimmender Beschlüsse

der Gemeinderäte aller beteiligten Gemeinden und der
Genehmigung der Landesregierung durch Verordnung.
Schließlich bedarf auch die Auflösung eines Gemeinde-
verbandes übereinstimmender Beschlüsse der Gemein-
deräte aller beteiligten Gemeinden und der Mitteilung
an die Landesregierung.

Fehlt es an einem entsprechenden Einvernehmen, ist
das Ausscheiden einer Gemeinde oder die Auflösung
eines Gemeindeverbandes nur unter erschwerten Vo-
raussetzungen möglich: Ausscheiden einer Gemeinde,
wenn der Gemeinde die Zugehörigkeit zum Gemeinde-
verband wirtschaftlich nicht mehr zumutbar ist, der Ge-
meindeverband durch das Ausscheiden der Gemeinde in
seinem Bestand nicht gefährdet wird und die Voraus-
setzungen der fehlenden Gefährdung der Funktion als
Selbstverwaltungskörper bzw. das Vorliegen der Spar-
samkeit, Wirtschaftlichkeit oder Zweckmäßigkeit im
Interesse der beteiligten Gemeinden weiterhin vorliegt.
Auflösung eines Gemeindeverbandes, wenn die Voraus-
setzungen für seine Bildung, nämlich Fehlen der Gefähr-
dung der Funktion als Selbstverwaltungskörper bzw.
Vorliegen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit oder
Zweckmäßigkeit, im Interesse der beteiligten Gemein-
den nicht mehr vorliegt. Die Hürden sind somit sehr
hoch, die betroffenen Gemeinden vor entsprechenden
Verordnungen zu hören.

Das Organisationsstatut im Wege von Vereinbarun-
gen gebildeter Gemeindeverbände ist in einer Satzung
festzulegen. Die Satzung bedarf übereinstimmender Be-
schlüsse der Gemeinderäte aller beteiligten Gemeinden
und der Genehmigung der Landesregierung durch Be-
scheid.

Organisation der Gemeindeverbände

In der Satzung sind insbesondere die Organe und ihre
Aufgabenbereiche, die Wahl der Organe, die Festset-
zung des Anteiles der dem Gemeindeverband angehö-
renden Gemeinden am Aufwand und an einem allfälli-
gen Überschuss des Gemeindeverbandes und Regelun-
gen über die Verwendung eines allfälligen Überschus-
ses, Bestimmungen über die Haftung der dem Gemein-
deverband angehörenden Gemeinden untereinander
und Bestimmungen für den Fall des nachträglichen Bei-
trittes bzw. des Ausscheidens von Gemeinden und der
Auflösung des Gemeindeverbandes aufzunehmen. Des
weiteren können strengere Voraussetzungen für die Be-
schlussfassung bzw. Regelungen über die innere Orga-
nisation, namentlich über die Geschäftsführung und die
Geschäftsstelle, aufgenommen werden.

Organe eines Gemeindeverbandes sind die Ver-
bandsversammlung und der Verbandsobmann. Für Ge-
meindeverbände mit mehr als sieben Gemeinden kann
überdies ein Verbandsausschuss gebildet werden, für
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Gemeinden mit mehr als zwölf Gemeinden ist ein Ver-
bandsausschuss zu bilden. Die Organe sind nach der Bil-
dung des Gemeindeverbandes erstmals einzurichten
und in der Folge jeweils nach den allgemeinen Gemein-
derats- und Bürgermeisterwahlen neu zusammenzu-
setzen.

Verbandsversammlung

Die Verbandsversammlung besteht jedenfalls aus den
Bürgermeistern der dem Gemeindeverband angehören-
den Gemeinden. Vorbehaltlich abweichender Regelun-
gen in der Satzung haben Gemeinden, deren Anteil am
Aufwand des Gemeindeverbandes mehr als 20 v. H.
beträgt, weitere Vertreter in die Verbandsversammlung,
höchstens jedoch einen für je weitere angefangene
10 v. H., zu entsenden. Die Amtsdauer eines solchen vom
Gemeinderat entsendeten Mitgliedes beträgt sechs
Jahre; mit dem früheren Ausscheiden aus dem Gemeinde-
rat scheidet es auch aus der Verbandsversammlung aus.

Vorbehaltlich abweichender Regelungen in der Sat-
zung ist unter dem Anteil am Aufwand des Gemeinde-
verbandes der Aufwand für den Betrieb und Schulden-
dienst im Kalenderjahr vor der Einrichtung bzw. Neuzu-
sammensetzung der Verbandsversammlung zu verstehen. 

Es ist durchaus möglich, den Verbandsobmann und
seinen Stellvertreter nicht aus dem Kreis der Bürger-
meister und vom Gemeinderat entsendeten Mitgliedern
zu wählen. In einem solchen Fall gehören der Verbands-
obmann und der Stellvertreter der Verbandsversamm-
lung (und dem Verbandsausschuss) an, führen den Vor-
sitz in der Verbandsversammlung (und im Verbands-
ausschuss), haben in der Verbandsversammlung (und im
Verbandsausschuss) aber lediglich beratende Stimme.

Im Falle der Verhinderung wird der Bürgermeister
durch die gemeinderechtlich vorgesehenen Vertreter
(Bürgermeister-Stellvertreter der Reihe nach, Mitglie-
der des Gemeindevorstandes nach Maßgabe des Le-
bensalters) vertreten. Für die weiteren Vertreter der
Gemeinde hat der Gemeinderat je ein Ersatzmitglied zu
bestellen.

Die Sitzungen der Verbandsversammlung werden
durch den Verbandsobmann einberufen, Beschlüsse
werden bei Anwesenheit des Verbandsobmannes (Stell-
vertreters) und insgesamt mehr als der Hälfte der Mit-
glieder mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden
Mitglieder gefasst. Wird die Beschlussfähigkeit nicht er-
reicht, so ist innerhalb von zwei Wochen eine weitere
Sitzung einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die An-
zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig ist. 

Verbandsausschuss

Der Verbandsausschuss besteht aus dem Verbands-
obmann, seinem Stellvertreter und so vielen weiteren

Mitgliedern, dass die Anzahl der stimmberechtigten
Mitglieder mindestens drei beträgt. Die Mitglieder wer-
den von der Verbandsversammlung aus ihrer Mitte auf
sechs Jahre gewählt.

Die Sitzungen werden durch den Verbandsobmann
einberufen und Beschlüsse bei Anwesenheit des Ver-
bandsobmannes (Stellvertreters) und so vielen weiteren
Mitgliedern, dass die Anzahl der stimmberechtigten
Mitglieder mindestens drei beträgt, mit einfacher Mehr-
heit der anwesenden Mitglieder gefasst.

Verbandsobmann

Auch der Verbandsobmann und sein Stellvertreter
werden von der Verbandsversammlung auf sechs Jahre
gewählt. Im Falle seiner Verhinderung wird der Ver-
bandsobmann durch seinen Stellvertreter, bei dessen
Verhinderung, durch das jeweils älteste der übrigen Mit-
glieder des Verbandsausschusses, sofern ein solcher
nicht besteht, der Verbandsversammlung vertreten.

Überprüfungsausschuss

Die Verbandsversammlung hat die Zahl der Mitglie-
der des Überprüfungsausschusses – mindestens mit drei
– festzusetzen. Sie müssen Mitglieder des Gemeinde-
rates einer verbandsangehörigen Gemeinde sein. Sie
werden in der Verbandsversammlung vorgeschlagen und
von dieser auf sechs Jahre gewählt. Analog den Aus-
schlussgründen für den gemeinderätlichen Überprü-
fungsausschuss dürfen insbesondere der Verbandsob-
mann, sein Stellvertreter, sonstige zur Aus- und Ein-
zahlung Bevollmächtigte und der Leiter der Geschäfts-
stelle dem Überprüfungsausschuss nicht angehören.
Die einfache Mitgliedschaft in der Verbandsversamm-
lung ist im Übrigen kein Ausschlussgrund.

Der Überprüfungsausschuss hat die Gebarung des
Gemeindeverbandes auf ihre Sparsamkeit, Wirtschaft-
lichkeit und Zweckmäßigkeit zu überprüfen. Ferner hat
der Überprüfungsausschuss vierteljährlich und jeden-
falls bei jedem Wechsel in der Person des Verbandsob-
mannes und seines Stellvertreters Kassenprüfungen und
jährlich die Vorprüfung der Jahresrechnung vorzuneh-
men. 

Geschäftsstelle

Zur administrativen Unterstützung der Organe des
Gemeindeverbandes ist eine Geschäftsstelle einzurich-
ten. Auch das Gemeindeamt einer dem Gemeindever-
band angehörigen Gemeinde kann als Geschäftsstelle
bestimmt werden.

Aufgabenkreis und Befugnisse 
der Verbandsorgane

Für die Organe der Gemeindeverbände gelten die Be-
stimmungen über die Gemeindeorgane sinngemäß mit
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der Maßgabe, dass dem Gemeinderat die Verbandsver-
sammlung, dem Bürgermeister der Verbandsobmann,
dem Gemeindevorstand der Verbandsausschuss, sofern
ein solcher nicht besteht, die Verbandsversammlung
(man denke an eine Berufungsentscheidung), dem
Überprüfungsausschuss der Gemeinde der Überprü-
fungsausschuss des Gemeindeverbandes und dem Ge-
meindeamt die Geschäftsstelle entspricht. Zur Vermei-
dung von Wiederholungen wird auf die bereits bespro-
chenen Bestimmungen über die Gemeindeorgane hin-
gewiesen.

Haftung

Dritten gegenüber haften die einem Gemeindever-
band angehörenden Gemeinden für ihre Verbindlich-
keiten zur ungeteilten Hand. Angesichts der gesetz-
lichen Haftung erübrigen sich daher zusätzliche Haf-
tungserklärungen der einem Gemeindeverband ange-
hörenden Gemeinden.

Deckung des Aufwandes

Der durch Einnahmen nicht gedeckte Aufwand eines
Gemeindeverbandes ist auf die ihm angehörenden Ge-
meinden entsprechend ihren in der Satzung festgeleg-

ten Anteilen jährlich aufzuteilen. Der Verbandsobmann
hat den Gemeinden bis spätestens 30. Oktober die im
folgenden Jahr zu entrichtenden Vorauszahlungen, so-
wie nach dem Vorliegen des Rechnungsabschlusses un-
verzüglich die für dieses Jahr zu leistenden Beiträge
schriftlich mitzuteilen. Im Streitfall entscheidet die
Landesregierung.

Das Vermögen eines aufgelösten Gemeindeverban-
des ist zur Deckung seiner Verbindlichkeiten heranzu-
ziehen. Das verbleibende Vermögen ist entsprechend ih-
rem Beitrag zur Bildung des Vermögens auf die betei-
ligten Gemeinden aufzuteilen. Im Streitfall entscheidet
die Landesregierung.

Aufsicht 
über die Gemeindeverbände

Die Aufsicht über die Gemeindeverbände, soweit es
sich um Gemeindeverbände zur Besorgung von Aufga-
ben des eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde aus
dem Bereich der Bundesvollziehung oder um Gemein-
deverbände zur Besorgung von Aufgaben des übertra-
genen Wirkungsbereiches der Gemeinde handelt, hin-
sichtlich der Einhaltung der organisationsrechtlichen
Bestimmungen, obliegt der Landesregierung.
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Februar 2004 März 2004
(endgültig) (vorläufig)

Index der Verbraucherpreise 2000
Basis: Durchschnitt 1996 = 100 107,0 107,5

Index der Verbraucherpreise 96
Basis: Durchschnitt 1996 = 100 112,6 113,1

Index der Verbraucherpreise 86
Basis: Durchschnitt 1986 = 100 147,2 147,9

Index der Verbraucherpreise 76
Basis: Durchschnitt 1976 = 100 228,9 229,9

Index der Verbraucherpreise 66
Basis: Durchschnitt 1966 = 100 401,7 403,6

Februar 2004 März 2004
(endgültig) (vorläufig)

Index der Verbraucherpreise I
Basis: Durchschnitt 1958 = 100 511,8 514,2

Index der Verbraucherpreise II
Basis: Durchschnitt 1958 = 100 513,4 515,8

V E R B RAU C H E R P R E I S I N D E X  F Ü R  M Ä R Z  2 0 0 4
(vorläufiges Ergebnis)

Der Index der Verbraucherpreise 2000 (Basis: Durchschnitt 2000 = 100)
für den Kalendermonat März 2004 beträgt 107,5 (vorläufige Zahl) und
ist somit gegenüber Februar 2004 (107,0 endgültige Zahl) um 0,5% gestiegen
(Februar 2004 gegenüber Jänner 2004: 0,4%). Die Steigerungsrate gegen-
über März 2003 beträgt 1,6% (Februar 2004/2003: + 1,4%).


